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Jahrgang 1967, geboren in Neuss, verheiratet, zwei Kinder.

Herr Dr. Michael Progl studierte neben Rechtswissenschaft auch Betriebswirtschaft und hat 2001 zum Thema „Der Prinzipienbegriff“ promoviert. Seit 1996 ist Herr Dr. Progl selbständiger Rechtsanwalt. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung der KBHT - Gruppe, eines Zusammenschlusses von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten mit Hauptsitz in Neuss. Die Kanzlei KBHT Dr. Progl & Partner in Neuss besteht z. Zt. aus drei anwaltlichen Berufsträgern. Dr. Progl hat sich auf dem Gebiet der lebzeitigen und todesbedingten Vermögensnachfolge im privaten (Privatvermögensnachfolge) wie im betrieblichen Bereich (Unternehmensnachfolge) spezialisiert. Im Rahmen seiner Tätigkeit ist er auch regelmäßig als Testamentsvollstrecker tätig. 
Herr Dr. Progl ist regelmäßiger Referent zum Thema des Pflichtteilsrechtes unter anderem auch bei der Dr. Eiden Corporation, Köln, wo er in den Jahren 2008 und 2009 Anwaltskollegen auf diesem Gebiet fortbildete. Er ist Fachautor zu aktuellen erbrechtlichen Themen (z.B. Der Regierungsentwurf zur Erbrechtsreform vom 30. Januar 2008, ZErb 2008, 78 oder zum Thema der Bewertung der Lebensversicherung im Pflichtteilsrecht, ZErb 2008, 288 und dort schon 2004, 181).
Er ist Mitglied des Zentrums für Unternehmensnachfolge an der Universität Mannheim (ZENTUMA) e.V.,  Mitglied der deutschen Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge (DVEV) e.V. sowie des Deutschen Forums für Erbrecht e.V.
Herr Dr. Progl ist auf dem Gebiet des Erbrechtes als Fachanwalt für Erbrecht mit langjähriger Berufserfahrung, besonders ausgewiesen.
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